
Standesamt Schöneiche bei Berlin 

Dorfaue 1 

15566 Schöneiche bei Berlin 
 

 
 

Informationen 
zur Anmeldung einer Eheschließung 

 
Zur Reservierung eines Eheschließungstermins in Schöneiche bei Berlin für das aktuelle oder das 

folgende Kalenderjahr kontaktieren Sie bitte das Standesamt vorzugsweise telefonisch.  

 

Möchten Sie in einem anderen Ort heiraten, sollten Sie zunächst das dortige Standesamt zwecks 

Terminvereinbarung kontaktieren. 

 

Unabhängig vom Eheschließungsort ist für die Anmeldung der Eheschließung das Standesamt des 

Wohnsitzes (Haupt- oder Nebenwohnsitz) zuständig. Die Anmeldung (nicht Terminvergabe) kann 

frühestens 6 Monate vor dem gewünschten Eheschließungstermin erfolgen. 

 

Die Anmeldung der Eheschließung erfolgt grundsätzlich von beiden Verlobten persönlich. 

Ist dies nicht möglich, ist eine Vollmacht (siehe Downloads) erforderlich. 

 

Erforderliche Unterlagen zur Anmeldung der Eheschließung, wenn 

beide Partner die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und in Deutschland geboren sind: 
 

Alle Unterlagen werden grundsätzlich im Original benötigt. 

 

 Personalausweis oder Reisepass 

 beglaubigte Abschrift/Ausdruck aus dem Geburtenregister mit Hinweisen, erhältlich beim 

Geburtsstandesamt 

 wenn Sie schon einmal in Deutschland verheiratet/verpartnert waren, ist die letzte 

Ehe/Lebenspartnerschaft sowie deren Auflösung nachzuweisen: 

- Heiratsurkunde und Scheidungsurteil mit Rechtskraft- 

vermerk/Lebenspartnerschaftsurkunde und Urteil mit rechtskräftigem 

Aufhebungsvermerk 

oder 

- Heiratsurkunde mit Scheidungsvermerk/Lebenspartnerschaftsurkunde mit 

Aufhebungsvermerk 

oder 

- beglaubigte Abschrift/Ausdruck aus dem Eheregister mit Hinweisen 

und Folgebeurkundung zur Scheidung bzw. beglaubigte Ausdruck aus 

dem Lebenspartnerschaftsregister mit Hinweisen und 

Folgebeurkundung zur Aufhebung 

oder 

- Heiratsurkunde und Sterbeurkunde/Lebenspartnerschaftsurkunde und 

Sterbeurkunde 

oder 

- beglaubigte Abschrift/Ausdruck aus dem Eheregister mit Hinweisen 

und Folgebeurkundung über den Tod des Ehegatten bzw. 

beglaubigte Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister mit 

Hinweisen und Folgebeurkundung über den Tod des Lebenspartners 

 

 

 

 



 

 

Bei gemeinsamen Kindern: 

 

 Geburtsurkunde 

 Vaterschaftsanerkennung 

 Sorgerechtserklärung 

 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere Unterlagen können 

erforderlich sein. 

Wenn ein oder beide Partner nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 

ist ein Beratungsgespräch notwendig. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Sprechzeiten: 
 

Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 

Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

13:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

 
tel. Auskünfte erteilt: 

 

Frau Studt: 030/64 33 04 - 116 

Fax: 030/64 33 04 - 145 

E-Mail: standesamt@schoeneiche.de 

 
Gebühren  

Anmeldung der Eheschließung und Prüfung der Voraussetzungen 64,00 € 

Eheschließung von Montag bis Freitag in der ehem. Schloßkirche 144,00 € 

Eheschließung von Montag bis Freitag im Rathaus 53,00 € 

Eheschließung an Samstagen in der ehem. Schloßkirche 180,00 € 

Eheschließung an Samstagen im Rathaus 120,00 € 

Für die Nutzung der ehemaligen Schloßkirche zum 

Zwecke der Eheschließung wird eine Gebühr von 

 

    100,00 € 

erhoben.  

Eheurkunde 17,00 € 

jede weitere Eheurkunde 8,50 € 

 

Hinzu kommen ggf. Gebühren für ein Stammbuch und für Erklärungen zur Namensführung von 

Kindern. 

 

 

 

 

 

 

 
Stand: 17.02.2026 


